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Firma:
NVS NaturStiftung Südpfalz

Niedergasse 5
67483 Kleinfischlingen

Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1
Heckenschere

Gefahren für den Menschen

 Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.
 Augenverletzung durch Zweige und Äste.
 Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile.
 Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Elektrizität.
 Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

 Die Bedienungsanleitung beachten.
 Bei Arbeiten mit Heckenscheren sind Sicherheitsschuhe, Hand- und Augenschutz, sowie ggf. Ge-

hörschutz zu tragen.
 Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen!
 Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden.
 Elektroheckenscheren nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen und

nicht bei nasser Witterung einsetzen. Beschädigung der Leitung durch Schneidwerkzeug oder
scharfkantige Gegenstände vermeiden.

 Beim Schneiden immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten.
 Heckenscheren müssen immer mit beiden Händen bedient werden.
 Verwendete Hilfsmittel (z. B. Gerüste) sind standsicher aufzustellen.
 Beim Transport ist das scharfkantige Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern.
 Auf ausreichende Ladungssicherung achten!

Verhalten bei Störungen

 Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten.
 Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker bzw. Zündkerzenstecker ziehen.
 Defekte Elektroheckenscheren von Elektrofachkraft Instandsetzen lassen!

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe Notruf 112
Standort Telefon: Ersthelfer: Standort Verbandkasten:

 Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
 Notruf veranlassen (112)!
 Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
 Erste Hilfe leisten!

o Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
o Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch

auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
 Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

Instandhaltung

 Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
 Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug

auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
 Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Ort: Datum: Unterschrift Verantwortlicher:

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.


